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Bekanntmachung!
(Nr. L. lll/ll . 16. K. R. A.),

betreffend Beschlagnahme, Bchandlung, Ver- z
Wendung und Meldepfl cht von rahen Kalbfellen, ;
Schaf-, Lamm- und Ziegensellen, sowie voni

Leder daraus. ;
Vom 20 . Dezentber 1916.

Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen des
Königlichen Kriegsministeriums hiermit zur allgemeinen s
Kenntnis gebracht mit dem Bemerken, daß, soweit nicht nach :
den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind,
jede Znwiderhandlung gegen die Beschlagnahmevvrschris-
reit nach 8 6 der Bekanntmachung über die Sicherstellung
von Kriegsbedarf vom 24. Juni 1915, vom 9. Oktober 1915
und vom 25. November 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 357,
645 und 778) und vom 14. September 1916 (Reichs-Gesetzbl.
S . 1019)*) — und jede Zuwiderhandlung gegen die Melde¬
pflicht und Pflicht zur Führung eines Lagerbuchs nach
8 5 der Bekanntmachungen über Vorratserheöungen vom
2. Februar 1915, vom 3. September 1915 und vom 21. Ok¬
tober 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 64, 549 und 684)**) bestraft
wird . Auch kann der Betrieb des Handelsgewerbes gemäß
der Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuverlässiger Per¬
sonen vom Handel vom 23. September 1915 (Reichs-Ge¬
setzbl. S . 603) untersagt lverden.

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Getd-
strase bis zu zehntausend Mark wird, sofern nicht nach den all¬
gemeinen Strafgesetzenhöhere Strafen verwirkt find, bestraft:i. . . . . . . . .

2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseite-
schafst, beschädigt oder zerstört, verwendet, verkauft oder
kauft oder ein anderes Beräußerungs- »der Erwerbs-
geschäft über ihn abschließt;

3. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmtenGegenstände
zu verwahren und pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt:

4. wer den erlassenen Anssnhrnngsbestimmungen znwider-
handelt.
**) Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund

dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in ver gesetzten Frist

wmmmt
erteilt oder wissentlich unrichtige oder unvollständige An¬
gaben macht, wird mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit
Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft, auch können
Vorräte, die verschwiegen sind, im Urteil für dem Staate ver¬
fallen erklärt werden. Ebenso wird bestraft, wer vorsätzlich
die vorgeschriebenen Lagerbücher cinznrichten oder zu sich¬
ren unterläßt . Wer fahrlässig die Auskunft, zu der er
auf Grund dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in der
gesetzten Frist erteilt oder unrichtige oder unvollständige Anga¬
ben macht, wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder
lm Unvermögensfalle mit Gefängnis bis zu sechs Monaten
bestraft. Ebenso wird bestraft, wer fahrlässig die vorgeschrie¬
benen Lagerbücher einzurichten oder zu führen unterläßt.

8 1.
Bon der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.

Bon dieser Bekanntmachung lverden betroffen:
a) alle Kalbfelle (auch Fresserfelle) ;
b) alle Schaf- und Lammfells;
e) alle Ziegenfelle (auch Bock-, Heberlings -, Kitz- und

Zickelfelle) ;
d) alle aus militärischen Schlachtungen stammenden sowie

alle in den besetzten Gebieten und in den Etappen - und
Operationsgebieten gewonnenen Felle der unter a , l>
ujitb c genannten Arten jeden Gewichts mit Ausnahme
der Felle derjenigen Tiere , die Eigentum der Kaiser¬
lichen Marine sind.

Anmerkung: Zluch Felle, die von gefallenen oder getöteten
Tieren stammen, sind von der Bekanntmachung betroffen.

Inländisches Gefälle.
8 3.

Beschlagnahme des inländischen Gefälles.
Alle im 8 1 unter a, b und c aufgesührten Feile aus

dem Jnlande — einschließlich der bereits eingearbeiteten —
lverden hiermit beschlagnahmt.

8 3.
Wirkung der Beschlagnahme.

Die Beschlagnahme hat die Wirkung , daß die Vornahme
von Veränderungen an den von ihr berührten Gegenständen
verboten ist und rechtsgeschäftliche Verfügungen über diese
nichtig sind, soloeit sie nicht auf Grund der folgenden An-



nrbmmam oder etwa lueffei ' c rgr fif nbec ftn ort >nun je » er-
lanbt  werden . Den rechtsgeschäftlichen Verfügungen stehLrr
Berfligungen gleich, die im Wege der Zwangsvollstreckung
oder Arrestvollziehnng erfolgen.

8 4.
Beräutzerungserlaubuis.

Trotz der Beschlagnahme ist die Veräußerung oder Liefe¬
rung inländischen Gefälles , soweit es nicht aus militärischen
Schlachtungen stammt , in folgenden Fällen erlaubt:

a) von einem Schlächters ), der Mitglied einer Häutever-
wertungs -Vereinigung oder ihr seit fpätestens 1. Juli
l916 als Einlieferer vertraglich verpflichtet ist, an diese
Häuteverwertungs -Dcreinigung bei gesalzenen Fellen
innerhalb zweier Wochen, bei trockenen Fellen inner¬
halb acht Wochen nach der Schlachtung oder dem
Fallen:

b) von einem Schlächter, der nicht Mitglied einer Häute-
Verlvertungs-Vereinigung ist oder ihr nicht seit spä¬
testens 1. Juli 1916 als Einlieferer vertraglich ver¬
pflichtet ist, an einen Händler (Sammler ) bei gesalzenen
Fellen innerhalb vier Wochen, bei trockener: Fellen
innerhalb acht Wochen nach der Schlachtung oder dem
Fallen:

e) von einem Händler (Sammler ), der in dem betreffen¬
den Monat über 100» der von dieser Bekanntmachung
betroffenen Felle angesanmrelt hat , an einen zngelas-
scnen Großhändlerckf), jedoch spätestens am fiinfzehnten
Tage des Monats für das innerhalb des vorange-
gangenen Kalendcrmvnats gesammelte Gefälle;

d) von einem Händler , der in dem betreffenden Monat
höchstens 1600 der von dieser Bekanntmachung betrof¬
fenen Felle angesammelt hat , an einen zugelassenen
Großhändler oder einen anderen Händler (Sanrmler ),
jedoch spätestens am fiinfzehnten Tage des Monats
für das innerhalb des vorangegangenen Kalendecino-
mats gesammelte Gefälle;

e) von einer Häuteverwertungs -Vereinigung , die einem
Verband, von Häuteverivertungs -Bereinigungen ange¬
hört , an diesen Verband ; von einer Häutcverwertungs-
Bereinigung , die keinem Verband angehört , an einen
zugelassenen Großhändler ; in beiden Fällen jedoch spä¬
testens am fiinfzehnten Tage des Monats für das
innerhalb des vorangegangenen Kalendermonats ge¬
sammelte Gefälle;

f) von einem Verband von Häuteverwertungs -Vereini-
giurgen oder von einem zugelassenen Großhändler an
die Samnrelstelle (8 5). jedoch spätestens am fünfnnd-
zwanzigsten Tage des Monats für das bis zum fünf¬
zehnten Tage desselben Monats gesammelte Gefälle;

g) von der Sammelstelle an die Verteilungsstelw (§ 5),
jedoch spätestens am fünften Tage des Monats für das
bis zum fünftindzwanzigsten Tage des Vormonats ge¬
sammelte Gefälle;

h) von der Verteilungsstrlle (8 5) an die Gerbereien.

Diese Veräußerungen oder Lieferungen sind nur er¬
laubt , wenn die Berufsschlächter und alle Händler Bücher
führen, aus denen folgendes ersichtlich ist:

beim Berufsschlächter : Tag der Schlachtung oder des
Füllens , Empfänger , Tag der Ablieferung. Anzahl und
Art der Felle:

f ) Schlachter im Sinrrne dieser Bekanntmachung ist der¬
jenige, in dessen Eigentrrm die Haut durch die Schlachtung
oder das Fallen verbleibt oder übergeht.

ff ) Für die von dieser Bekanntmachung betrsAnen Felle
werden von der Kriegs-Rohstoff-Ateilnng des Königlich Preu¬
ßischen Kriegsministerinms besondere Großhändler bet der
Aammelstelle (8 5) rugelassen.

Btl  den weiteren Lteferrrngsstufen bis zrrm Verband von
.Häuteverwertungs-Vereinigungen oder zum zugelassc-
nen Großhändler einschließlich: Lieferer undj Empfänger,
Tag der Einlieferung und der Weiterlieferung , Anzahl
und Art der Felle ; die Schlachtart , sofern sie von der
im 8 6 Ziffer 1b angegebenen abweicht; ferner die
Mängel und bei gesalzenen Fellen die Nummern.
Jede andere Art der Veräußerung oder Lieferung von

beschlagnahmten Fellen ist verboten, insbesondere der An¬
kauf (zur Eingerbung ) durch die Gerbereien von einer an¬
deren Stelle als der Verteilungsstelle.

8 6.
Sammelstette und Berteilungsstelle.

Sammelstelle für beschlagnahmte Häute und Felle ist
die Deutsche Rohhaut -Aktiengesellschast in Berlin W. 8,
Behrenstraße 28.

Verteilungsstelle ist die Krrcgsled er-Aktiengosellschastin
Berlin W. 9, Budapests Straße 11/12.

8 6.
Behandlung der Felle bis zur Ablieferung anden Gerber.

Die Erlaubnis zur Verfügung über die beschlagnahm¬
ten Felle ist ferner davon abhängig , daß die folgenden
Vorschriften beobachtet werden oder worden sind:
1. a) Die von der Beschlagnahme betroffenen Felle sind

beim Abziehen sorgfältig zu behandeln.
b) Kalbfelle inüssen fleischfrei, ohne Kopf (die ganze

Kopfhaut umnittelbar hinter den Ohren abgeschnit¬
ten), ohne Schweifbein und kurzfiüßig ab geschlachtet
werden. Schaf-, Lamm- und Ziegenfelle müssen
fleischfrei, mit Kopf, ohne Horn, ohne Knochen, ohne
Beine , mit Schweif abgeschlachtet werden.

Kalbfelle , Schaf-, Lamm- und Ziegenfelle abwei¬
chender Schlachtart dürfen noch 3 Monate nach In¬
krafttreten der Bekanntmachung bei Jnnehaltuug des
im 8 4 vorgeschriebenen Lieftruugsweges und der in
demselben Paragraphen vorgeschriebenen Fristen ver¬
äußert und abgeliefert werden.

c) Die von Mitgliedern oder Anlieferern einer Häute-
Verwertungs-Vereinigung abgeschlachteten Kalbfelle,
Schaf- und Lammfelle sind nach Entfernung etwa,
nach anhaftender Fett - und Fleischteile nnd nach dem
Erkalten (vor dem Salzen ) zu wiegen. Tie Gewichts¬
feststellung hat nach Möglichkeit durch einen vereidig¬
ten Wiegemeister in Grenzen von je 0,1 Kg. zu er¬
folgen. Das durch Wiegen ermittelte Gewicht ist bei
diesen Fellen in unverlöschlicher Schrift (z. B . auf
einer an dem Fell zu befestigenden Blech- oder Holz-
marke. durch Stempeldruck oder geeianeten Tinten¬
stift) zu vermerken. Gleichzeitig ist das Gewicht etwa
anhaftende Dunges fachmännisch zu schätzen.

Diese Felle sind sogleich nach dem Wiegen, spä¬
testens aber innerhalb 24 Stunden nach dem Fallen
vom Verwahrer sorgfältig zu salzen.

b) Kalb-, Schaf- und Lammfelle, die nicht von Mit-
gliedern oder Einliesercrn einer .häuteverwertungs-
Vereinigung abgeschlachtet sind, müssen, falls sie nicht
innerhalb 24 Stunden nach dem Abziehen gesalzen
werden können, unverzüglich getrocknet werden.

Ziegenfelle sind in jedem Falle zu trockne,n Die zu
trocknenden Felle sind unverzüglich nach dem Ab¬
ziehen mit der Fleischseite nach außen möglichst in
Zugluft und jedenfalls vor Nässe beschützt so aufzn-
hängen, daß alle Stellen des Felles gut trocknen
können.

e) Jeder Verwahrer hat die Felle pfleglich zu behandeln
und sie nach Ârt und Klassen getrennt zu halten.



«) I «ver Händler (3a «ntilrt Tyat brt Lieferung an Hnen
zugelassenen Großhändler bis zum fflnszehnten Tage
jedes Monats eine Liste für das von ihm im vorher¬
gehenden Monat gesammelte Gefälle nebst einer Rech-
mmg darüber an den zugelassenen Großhändler ein-
zureichen, an den er seine Ware liefern will.

b) Jede Hänteverwertuugs -Vereinigung , die einem Ver¬
band angehört , hat bis zunr fünfzehnten Tage eines
jeden Monats eine Liste über das im vorhergehenden
Monat von ihr gesammelte Gefälle nebst einer Rech-
mrng darüber an diesen Verband einzureichen.

c) Jede Häuteverwettnngs -Bereinigung , die keinem Ver¬
band an gehört, hat bis zum fünfzehnten Tage eines
jeden Monats eine Liste über das vo'.r ihr im vorher¬
gehenden Monat angesammelte Gefälle nebst einer
Rechnung darüber an einen zugelassenen Großhändler
einzureichen.

d) Die Verbände von Häutederwettungs -Vereinigungev
nnd die zngelasseuen Großhändler haben bis zum
fünsundzwanzigsten Tage eines jeden Monats die
Listen für das bis einschließlich des fiinfzehnten Tages
desselben Monats gemeldet erhaltene Gefälle nebst
einer Rechnung darüber in der von der Sammelstelle
mit Genehmigung der Kricgs-Rohstoff-Abteilnng des
Königlich Preußischen Kriegsministeriums vorge¬
schriebenen Form an die Sammelstelle einzureichen.

8 7. ; r
Meldepflicht.

Wer nach Maßgabe der 88 4 und 6 von der Beräuße-
rungserlaubnis keinen Gebrauch gemacht hat , hat über die
in seinem Besitz befindlichen Fell ? der Meldestelle der
§kriegs--RohstofffAbteilung für Leder und Lederrohstoffe,
Berlin W. 9, Budapester Straße 11/12, Meldung zu er¬
statten . Die Meldungen haben auf den vorgeschriebenen
Vordrucken zu erfolgen, welche ordmingsgemäß ausznfüllen
sind. Die Vordrucke sind bei der Meldestelle der Kriegs-
Rohstoff-Abteilung für Leder und Lederrohstoffe anzufoir-
dern. Die Meldungen sind bis znm füufuirözwanzigsten
Tage eines jeden Monats für den vergangenen Monat zu
erstatten . i .J . ; _! j Vj

8 8.
Gefälle aus militärischen Schlachtungen, den
Operalions -, Etappen- oder besetzten feindlichen

Gebieten.
a) Die aus militärischen Schlachtungen (auch des In¬

landes ), sowie die aus den besetzten feindlichen Gebieten
stammenden Felle der im 8 1 angegebenen Arten jeden
Gewichts — mit Ausnahme der inr Eigentum der
Kaiserlichen Marine befindlichen Felle — sind beschlag¬
nahmt (einschließlich der bereits in Arbeit genomme¬
nen Felle).

b) Die Ablieftrung und Vertvendung des von dem Ab¬
satz a dieses Paragraphen betroffenen Gefälles ist durch
besondere Vorschriften geregelt : gestattet ist sein Bezug
nur von der Vetteilungsstelle . >

Behandlung des Gefälles beim Gerber.
8 9.

Behandlung der Felle nach Ablieferung an den
Gerber.

Trotz der Beschlagnahme bleibt die Berakbeittmg brr
von den 88 2 und 8 dieser Bekanntmachung betroffenen
Felle zu Leder, sowie die Verfügung Wer die hergestellten
Erzeugnisse gestattet , sofern die folgenden Vorschriften be¬
obachtet iverden oder worden sind:

«) Die Verarbeitung der zugeteilten beschlagnahmten
Felle muß im eigenen Betriebe erfolgen.

b°) Aus ftaWftlltn VÄrfen mangels btftmfcmi : « rmächlv.
gang, die bei der Meldestelle der Kttegs -Rotzstvsj-Ab-
teittmg für Leder und Lederrohstoffe beantragt werden
kann, nur die unter Nr . 13, 14, 15 und 20 im 8 5
der Bekanntmachung Nr . Ch . II.  888/7 . 16. K. R . A.
arrfgefiihrten Lederarten hergestelit werden.

c) Aus Lammfellen , die grün oder salzfrei 0,75 und mehr
Kilogramm (trocken oder trocken gesalzen 0,4 und mehr
Kilogramm ) wiegen, ferner aus Ziegen-, Bock-, Heber-
lings -, Kitz- und Zickelselleu, die trocken oder trocken
gesalzen 0,30 und mehr Kilogramm wiegen, und aus
allen Schaffellen dürfen mangels besonderer Ermächti¬
gung durch die Meldestelle der Kriegs -Rohstoff-Abtel-
lung für Leder und Lederrohstoffe nur die unter Nr . 51
und 54 im 8 3 der Bekanntmachung Nr . Ch . II.  888/7.
16. K. R. A. aufgesührten Lederarten hergestellt werden.

d) Die Mlieserung des nach Buchstaben a,  b nass» c dieses
Paragraphen aus den beschlagnahmten Fellen , Blößen
oder Spalten hergestellten Leders ist in folgenden
Fällen erlaubt:

1. von einer Gerberei an die für sie zuständige Ger¬
berbereinigung für Heeres- oder Marincbedars:

2. von einer Gerberei oder Gerbervereinrgung aus
unmittelbare Bestellung einer amtlichen Beschaff
fungsftelle der deutschen Heeres- oder Marinever-
tvaltung an diese Beschaffungsstelle;

3. von einer Gerberei oder Gerbervereinigung ent¬
weder unmittelbar oder Wer eine Zurichterei gegen
einen von einer amtlichen Brschaffungsstelle der
deutschen Heeres- oder Marineverwaltung beschei¬
nigten „Ausweis für beauftragte Lieferer" an
diesen beauftragten Lieferer:

4. aus Grund eines von der Meldestelle der Kriegs-
RvhstosffAbteilung für Leder und Lederrohstoffe
ausgestellten Freigabescheines.

c) Anttäge aus Freigabe sind unter Beachtuna der fol¬
genden Vorschriften vom Eigentümer oder Besitzer des
beschlagnahmten Leders an die Meldestelle der Kriegs-
RohstosffAbteilung für Leder und Lederrohstoffe, Ber¬
lin W. 9, Budapester Straße 11/12, bei welcher auch
die Vordrucke zu den Freigabeanträgen erhältlich sind,
zu richten:

1. das Leder, dessen Freigabe beantragt wird , muß
fertig gegerbt sein:

2. die Anttagsteller haben nach Einreichung des Frei-
gabeantrages das in diesem aufgesührte Leder so
lange zur Verfügung der Meldestelle zu halten,
bis sie in den Besitz des Freigabescheines gelangt
sind: sie dürfen es auch an amtliche Beschaffst ngs-
stellen oder auf Grund von Ausweisen fiir beauff
ttagte Lieferer nicht ohne Zustimmung der Melde¬
stelle veräußern;

3. freigegebenes Leder, das nicht innerhalb zweier
Monate (gerechnet von dem Datum des Freigabe¬
scheines) zur Verwendung für Privatzwecke ober
den mittelbaren Bedarf der Kriegsindustrie ver¬
äußert und abgeliefert worden ist, ist der Beschlag¬
nahme wieder verfallen , eben,» dasjenige srcige-
gebene Leder, das ohne Zustimmung der Meldestelle
in Leder anderer Art umgewandelt wird;

4. freigegebenes Leder darf ohne Zustimmung der
Meldestelle weder an amtliche Beschaffungsstellen
der Heeres- oder Mattneverwalluug noch an be¬
auftragte Lieferer derselben zur Verwendung für
.Kriegslieferungen veräußett werden. Die Gerbe¬
reien, Gerbervereinigungen und Zurichtereicn
haben beim Verkauf sreigegebenen Leders ihre 'Ab¬
nehmer ans diese Vorschrift htnzuweiscn.



f) StovMittgung fäv alle  nach « uchMben ö itnfil  e oicfeä
Paragraphen erlaubten Veräußerungen ist, daß die in
der Bekanntmachung Nr . Ch. II.  888/7 . 16. K. 9t. A.
festgesetzten oder bei Erteilung der Herstellnngserlaub-
nis oder des Auftrags der amtlichen Beschafftingsstellen
vorgeschriebenen Preise nicht überschritten werden.

Diese Bedingrlng gilt nicht für erlaubte Verkäufe
fteiaegebenen Leders nach dem Ausland innerhalb der
Geltungsdauer der Ausfuhrbewilligung,

g) die verarbeitenden Firmen haben alle von der Meloe
stelle der Kriegs-Rohstoff-Abteilring für Leder und'
Lederrohstosfe oder auf deren Anweisung von der
Kriegsleder Aktiengesellschaft oder der Geschäftsstelle
des Ueberwachnngsausschusses der Lederindustrie ge¬
forderten Angaben unverzüglich zu erstatten , soweit sie
mit den erlassenen Anordnungen zusammenhängen.

8 10.
Meldepflicht

Diejenigen in den Besitz eines Gerbers gelangten Felle,
welche von den 88 2 und 8 dieser Bekanntnurchung be¬
troffen werden, unterliegen , sofern ihre Einarbeitring nicht
innerhalb eines Monats gemäß den Bestimmungen des
8 9 erfolgt ist, einer Meldepflicht. Die Meldungen sind
innerhalb einer Woche nach Ablauftder fiir die Einarbei¬
tung bestimmten Frist von einem Monat an die Melde¬
stelle der Kriegs-Rohstoss-'Abteiluirg für Leder und Leder¬
rohstoffe in Berlin W. 9, Budapester Straße 11/12, auf
den dort erhältlichen Vordrucken zu erstatten.

Ausländisches Gefälle.  -
8 11.

Ausländisches Gefälle.
Für alle im 8 1 unter a, b und c bezeichneten Felle,

die aus dem Ausland eingeführt sind, gelten, soweit sie
nicht besonders beschlagnahmt oder von der VerteilungS-
stellc bezogen sind, nur folgende besonderen Anordnungen:

a) Meldepflicht.
Die eingeführtcn Felle unterliegen einer Meldepflicht

an die Meldestelle der Kriegs -Rohstoff-Abteilung für jj

Leder und Lederrohstoffe, Berli :r W. 9, Budapester Straße |
11/12, von der Vordrucke für die Meldungen anznsoröern
sind.

Zur Meldung verpflichtet ist jeder Gerber innech-alb
einer Woche nach Eingang vou ausländischen Fellen bei
ihm oder seinem Lagerhalter . Andere Handel- oder ge-
iverbetreibende Personen , Gesellschaften oder landwirt¬
schaftliche Betriebe , Kommunen, öffentlich-rechtliche
Körperschaften und Verbinde , die ausländische Felle im
Eigentum oder Gewahrsam haben, sind nur meldepflichtig,
sofern der Vorrat mindestens 500 Felle beträgt und
diese einen Monat im Inland gelagert haben, ohne einer
Gerbei zugesiihrt zu sein. Die Meldung hat innerhalb
einer Woche nach 'Ablauf der Monatsfrist zu geschehen.

b. Lagerbuchführung.
Jeder Meldepflichtige von ausländischen Fellen hat

ein Lagerbuch zu führen, aus dem jede Aeüverung in dem
Vorrat der meldepflichtigen Felle und ihre Verwendung
ersichtlich sein unrß.

c. Behandlung des Gefälles.
Jeder Verwahrer auslärrdischen Gefälles , ivelcher den

Vorrat rächt Pfleglich behandelt und übersichtlich lagert,
hat die sofortige Enteigmrng zu gewärtigen.

Die besetzten Gebiete gelten nicht als Ausland im Sinne
dieses Paragraphen.

8 12.
Ausnahmen.

Di« Meldestelle der KriegÄ-RoUwfstAbteftung für
Leder und Aederrohstoffekann Ausnahmen von den Anord¬

nungen dieser Bekanntmachung gestatten. Anträge sind
au diese Stelle , Berlin W. 9, Budapester Straße 11/12,
zu richten. Die Entscheidung imiß schriftlich erfolgen.

8 13.
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt mit dein 20. Dezember
1916 in Kraft . Gleichzeitig erlöschen die Bestimmungen der
Bekanntmachung Nr / Ch . II.  111/7 . 16. K. N.. A. insv-
toeit, als sie sich auf Kalbfelle (auch Fresserfelle) beziehen;
im übrigen bleiben sie in Kraft.

Frankfurt (Main ), feen 20. Dezember 1916.
Stellv . Generalkommando XVIII A K.

Coblenz,  den 20. Dezember 1916.
Kommandantur der Festung

Coblenz-Ehrenbreitftein.
l a l 19797.

[. 11080 . Diez,  den 16. Dezember 1916.
An die Ortspolizeibehördcn des Kreises.

Unter Bezugnahme auf meine Verfügungen vom 4. Juni
1904, I. 4481, Kreisblatt Nr . 135, und 14. Dezember 1910,
I. 1l 899, Kreisblatt Nr . 296, betr . die Beschäftigung von
gewerblichen Arbeitern in Gast- und Schankwirtschaften er¬
suche ich, mir bis zum 23 . Dezember  ds . Js . über fol¬
gende Punkte zu berichten:
1. Die Zahl der vorhandenen Gast- und Schankwirtschaften,

welche gelverbliche Arbeiter im Sinne des Titels 7 der

I Gewerbeordnung beschäftigen,beträgt:2. Die Zahl der in diesen beschäftigten Arbeiter beträgt:
3. Von den unter 1 erwähnten Wirtschaften sind von der

Polizeibehörde auf Eirund der Bekanntmachung vom 23.
Jan . 1902 R .-G. Bl . Nr . 33, und der Ausführungsan¬
weisung dazu, vom 12. März 1902 (M . d. i . B. S . 72)

' revidiert worden:
4. Insgesamt sind durch die Ortspolizeibehörde 1916 . . . .

Wirtschaften einmal revidiert worden, in 1916
Wirtschaften zweimal revidiert worden.

5. Die Zahl der in den von der Polizeibehörde revidierten
Wirtschaften beschäftigten gewerblichen Arbeiter betrug:

a) bei der ersten Revision:
b) bei der zweiten Revision:

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.
Ter Königl Landrat.

I . B.:
Zimmermann.

MchtLmMcher Teil.

Born Biichertisch,
„Deutscher Soldatsnhort ", Illustrierte Zeitschrift für

daS deutsche Heer und Volk. Preis pro Quartal 1,80 Mk.
Verlag von Karl Siegismnnd , Hofbuchhändler, Berlin 81V11,
Dessauer Str . 13. XXVILI. Jahrgang . Nummer 8 ist er¬
schienen und enthält : Kriegsereignisseund allgemeine Kriegs¬
lage vom 21 bis 30. November 1916. 1. Vom westlichen
Kriegsschauplatz. 2. Vom östlichen Kriegsschauplatz. 3. Vom
rumänisch n Kriegsschauplatz, 4 Vom mazedonischen Kriegs¬
schauplatz — Seekrieg und Kolonien. — Abbildungen:
Deutsches Jäger -Lager in Siebenbürgen Kaiser Carl . Kaiser
Franz Josef 1. Die Südkarpalhen . südlich von Kronstadt.
Uebertäufer an der Ostfront . Zerschossene betonierte Truppen¬
unterstände an der Somrne u . a — Vaterländische Gedenktage
vom 11. bis 20 Dezember. — Kriegsoerordnungen . — Ver¬
wischtes. — Bücherschau. — Rätsel-Ecke (Auflösungen)

Verantwortlich für die Schriftleitung Mchard Hein. Bad Em«
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